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Antrag zu Klimaschutzkonzept

Lichtenfels, 04.02.2011 

  

Klimaschutzkonzept des Landkreises Lichtenfels 
Beantragung von Fördermitteln 
Antrag an das Beschlussorgan des Landkreises Lichtenfels 

Nachfolgende Unterzeichner stellen hiermit folgenden Antrag: 

Das beschließende Gremium des Landkreises Lichtenfels möge baldmöglichst beschließen: 

Der Landkreis Lichtenfels erstellt ein Klimaschutzkonzept, vorbehaltlich der Förderung durch den Bund. Er stellt hierzu einen Förderantrag gemäß der Richtlinie des Bundesumweltministeriums vom 01. Dezember 2010. 

  

Begründung 

Im Energiekonzept vom 28.09.2010 hat die Bundesregierung ihren Fahrplan für die Minderung des Treibhausgas-Ausstoßes aufgestellt. Dieser soll bis zum Jahr 2020 um 40 %, bis 2030 um 70 % und bis 2050 um 80 bis 95 % unter das Niveau von 1990 sinken. Seit 2008 setzt das Bundesumweltministerium Einnahmen aus dem Handel mit Emissionszertifikaten direkt für den Klimaschutz ein. Mit der neuen „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative“ wird unter anderem ein Klimaschutzkonzept der Kommunen und Landkreise mit 65 % gefördert. Die 

Förderung geschieht vor dem Hintergrund, dass wesentliche Maßnahmen des Klimaschutzes in die Zuständigkeit der Landkreise und Kommunen fallen und deren Aktivitäten zum Erreichen der Ziele der Bundesrepublik unerlässlich sind. 

Der Landkreis Lichtenfels soll mit der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes die 

Bundesregierung in ihrem Bemühen um den Klimaschutz unterstützen, er soll damit 

beispielgebend für seine Bürger sein und gleichzeitig mit den später daraus erwachsenden Maßnahmen die regionale Wirtschaft zugunsten einer verbesserten CO2-Bilanz fördern. 

Weiterhin kann der Landkreis damit Maßnahmen in ein Programm einbringen, die bisher aus Gründen der Finanzierbarkeit hinausgeschoben werden mussten und nun durch Bezuschussung leichter umsetzbar würden (z. B. die energetische Sanierung kreiseigener Liegenschaften). 

Es muss zudem befürchtet werden, dass die Klimaschutzgesetzgebung sich in den nächsten Jahren verschärfen wird, mit entsprechenden Zwängen für die Kommunen und Landkreise und sich gleichzeitig verschlechternden Zuschussbedingungen. 

Mehrere Kommunen und Landkreise in unserer Nähe haben bereits Anträge gestellt, so z. B. die Stadt und der Landkreis Coburg, die Landkreise Bamberg, Haßberge, Kulmbach und Forchheim, die Stadt Forchheim sowie die Marktgemeinde Nordhalben. 

Begünstigend würde sich eine Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Kreisstadt, eventuell auch unter Beteiligung weiterer Kommunen des Landkreises, für die Antragstellung wie auch für die Umsetzung auswirken (vgl. hierzu Coburg und Forchheim). 

Die Dringlichkeit eines Beschlusses ergibt sich aus der Antragsfrist, die am 31.03.2011 endet. 

Nach vorauslaufenden Ermittlungen muss für die Erstellung des Klimakonzeptes durch ein Fachbüro mit Kosten von 95 T€ gerechnet werden. 65 % Bezuschussung abgezogen, bleiben als Eigenanteil 33,25 T€. Die Leistung ist realistisch innerhalb von zwei Jahren zu erbringen und wäre entsprechend im Haushalt des Kreises zu hinterlegen. 
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